
Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2019

Niederschrift

über die 6. Sitzung des Stadtrates

vom 26. Juni 2019

Ö10. Beratunasoeaenstand: Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 89 mit integriertem Grünordnungsplan
und integrierten örtlichen Bauvorschriften
„Betriebserweiterung der Lindauer Bo
densee-Fruchtsäfte GmbH"
-  Beschluss zur Abwägung der vorge

brachten Stellungnahmen im Rahmen
der Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 und
4 Abs. 2 BauGB

-  Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1
BauGB

AZ: 6102

Berichterstatter/-in: Annette Holzlöhner,
Stadtplanungsabteilung
Werner Dehm, Büro OPLA, Bürogemein
schaft für Ortspianung & Stadtentwick
lung
Robert Uizhöfer, Planungsgesellschaft
Stadt-Land-Verkehr GmbH

Da zu diesem Tagesordnungspunkt heute kein Beschluss gefasst wird, muss über den Punkt
„Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 89 mit Integriertem
Grünordnungsplan und integrierten örtlichen Bauvorschriften „Betriebserweiterung der Lin
dauer Bodensee-Fruchtsäfte GmbH" nicht abgestimmt werden.

Anhand der sehr umfangreichen Sitzunosvorlaoe. die dieser Niederschrift als Anlaoe
beigefügt ist, sowie der beilieaenden Präsentation gehen die drei Berichterstatter auf den
Sachverhalt ein.

Stadtrat Böhm möchte wissen, ob alle Fahrzeuge des Abwicklungsverkehrs innerhalb
des Betriebsgeländes Platz haben.



Der Leiter der Stadtplanungsabteilung antwortet, dass man darauf in der Abwägung einge
hen werde. Innerhalb des Betriebsgeländes gibt es zusätzliche Fläche für LKW und am Rand
des Betriebs fünf Stellplätze. Zudem ergänzt er, dass nächtliche Lieferung im Durchfüh
rungsvertrag ausgeschlossen werde,

Stadtrat Böhm vertritt die Meinung, dass diese Stellplätze nicht ausreichen und sich die
Firma dringend um weitere Stellplätze kümmern muss.

Bürgermeister Dr. Birk sieht in der verkehrlichen Anbindung einen wesentlichen Ab
wägungspunkt und möchte, dass die Planer in der nächsten Sitzung umfassend darauf ein
gehen.

Der Beschluss

Juli 2019 gefasst.
zu diesem Tagesordnungspunkt wird in der Stadtratssitzung am 16.

IV.

An die Fraktionen

An die Abt. 6011 z. K. u. w. V.

Zum Akt

Lindau, 11. Juli 2019

Dr. Gerhard Ecker

Oberbürgermeister
beglautui^i

Birgit Russ
' Protokollführerin
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Externe Ausgleichsfläche (Flst. 848 Gmkg. Unterreitnau) / 

Ausgleichsmaßnahmen
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Vorhaben- und Erschließungsplanung
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Südtor:

Zufahrt Getränkeauslieferung 

Zu-/Ausfahrt Tankzüge 

Zu-/Ausfahrt Obstanlieferung, 

Zu-/Ausfahrt Containerfahrzeuge 

Zu-/Ausfahrt Zuckerlieferung

Nordtor (Notzufahrt, Notausfahrt):

Ausfahrt Getränkeauslieferung
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Ansichten – Übersicht 
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Schallschutz

Maßgebliche Immissionsorte
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Emissionsquellen Normalbetrieb

Emissionsquellen Erntebetrieb
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- Die tagsüber maßgelblichen Geräuschquellen können gegenüber den 

schutzbedürftigen Nutzungen im Süden effektiv abgeschirmt werden durch die 

bestehenden und Geplanten Maßnahmen:

- Hofüberdachung, 

- Schallschutzwand südlich der Fz-Waage,

- Schallschirm auf dem Dach der Presserei

- Gebäude (Schirmwirkung) 

- Die Geräusche des Gesamtbetriebes können im zulässigen Rahmen gehalten 

werden durch

- ergänzende technische Schallschutzmaßnahmen an den Einrichtungen zur 

Obstförderung und der Trestertrocknung 

- Organisatorische / technische Maßnahmen zur Verhinderung von Kfz-

Bewegungen auf dem vorhanden Parkplatz südlich des nördlichen Astes 

des Kellereiweges

→ Unter der Voraussetzung der Realisierung der beschriebenen Maßnahmen 

bestehen gegen die geplante Betriebserweiterung aus Sicht des 

Lärmschutzes keine Bedenken!
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Verkehr

→ Die verkehrlichen Folgen des Bauvorhabens sind zu bewältigen.

- Das übergeordnete Straßennetz mit dem Anbindungsknoten Kellereiweg wird 

nicht beeinträchtigt. 

- Die für die Berechnungen herangezogenen Belastungswerte wurden für die 

sogenannte „worst-case“-Situation verwendet.

- Auch wenn eine zeitliche Ballung des PKW- bzw. LKW-Verkehrs 

voraussichtlich maximal ein oder zwei Mal pro Jahr vorkommt, kann selbst für 

diese Extremsituation eine mehr als befriedigende Leistungsbewertung 

ausgesprochen werden, die außerdem auch genügend Reserven für weitere 

Steigerungen des Verkehrsaufkommens z.B. auf der St 2375 übrig lässt, die 

nicht von der Lindauer Bodensee Fruchtsäfte GmbH verursacht werden.
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Niederschlagswasser

- Durch die extensive Dachbegrünungen setzt der Wasserabfluss erst bei 

Überschreitung der Sättigung ein. Das bedeutet, dass vor allem bei den 

extremen Kurzregen eine deutliche hydraulische Entlastung stattfindet. Zwar 

findet bei Überschreiten der Wassersättigung eine vorübergehende 

Überschreitung des natürlichen Abflusses statt, jedoch führt der berechnete 

Abfluss, vor allem bei der Dachbegrünung mit 44 l/m² Wasserspeicher-

vermögen, zu keiner Verschärfung der momentanen Hochwasserproblematik.

→ Durch den Wasserrückhalt der extensiven Dachbegrünung von 44 l/m² 

sind keine zusätzlichen Retentionsmaßnahmen erforderlich.
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Verschattungsstudie
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Abwägung und Beschluss 

über die eingegangenen Stellungnahmen 

aus der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

in Verbindung mit der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 14.04.2014 - 16.05.2014
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Folgende Behörden / Träger öffentlicher Belange 

gaben keine Stellungnahme ab:

- Amt für Landwirtschaft 

- Bayer. Bauernverband, Kreisgeschäftsstelle Lindau 

- Kreishandwerkerschaft 

- Landesamt f. Brand- und Katastrophenschutz 

- Regionaler Planungsverband Allgäu 

- Wasserwirtschaftsamt Kempten 

Folgende Behörden / Träger öffentlicher Belange 

brachten keine Anregungen oder Bedenken vor:

- Regierung von Schwaben, Höhere Landesplanungsstelle
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Übersicht der eingegangenen Themen, die keine Änderung des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplans hervorgerufen haben:

- Lärmbelastung (Verkehrs-, Anlagen- und Bauphasenlärm )

- Lufthygienische Belastung

- Beeinträchtigungen durch zunehmenden Verkehr

- Verschärfung der Parkplatzsituation

- Zunehmende Gefährdung durch LKW-Begegnungsverkehr 

- Zunehmende Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern

- Zunahme der Unfallgefahr 

- Zunehmende Kosten für Straßensanierung

- Zunehmende Erschütterungen

- Beeinträchtigung der Anlieger 

- Wertminderung des Wohneigentums 

- Umsatzeinbußen (Ferienwohnungen)

- Beschädigung der Bausubstanz / Zusätzliche Kosten am Haus 

- Befürchtung weiterer betrieblicher Expansionen / Gewerbeansiedlungen

- Zerstörung/Beeinträchtigung des Orts- u. Landschaftsbildes sowie der Naherholung

- Verschärfung der Niederschlagswasser- / Entwässerungssituation

- Bezweiflung an Schaffung von Arbeitsplätzen
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Übersicht der eingegangenen Themen, die eine Änderung des 

Durchführungsvertrags hervorgerufen haben:

- Ausschluss einer Nutzung des Parkplatzes Nord im Nachtzeitraum

- Beschränkung des Fahrverkehrs auf dem nördlichen Ast des Kellereiweges auf      

12 LKW-Bewegungen im Nachtzeitraum 

- Beschränkung des Fahrverkehrs und der Ladetätigkeit auf dem südöstlichen 

Betriebshof auf den Tagzeitraum.

- Optimierung der Beschilderung und Verbesserung der Informationsausweisung des 

Ver- und Entsorgungsverkehrs 

- Sicherung des Betriebsgeländes (Einfriedung)

Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes:

- Die textlichen Festsetzungen werden bzgl. der „Farbgebung der Fassaden der 

Gebäude“ um das hellgrüne Farbspektrum ergänzt.

- Darüber hinaus erfolgten einige (rechts)redaktionelle Anpassungen.
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B E S C H L U S S V O R S C H L A G

1. Der Stadtrat machte sich die Inhalte der Abwägungs- und 

Beschlussvorlagen zu Eigen.

2. Der Stadtrat billigt den Planentwurf des Planungsbüros in der Fassung vom 

26.06.2019.

3. Der Stadtrat beschließt den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 89 

gemäß § 10 BauGB als Satzung.

4. Die Verwaltung wird beauftragt den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr. 89 gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
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Visualisierung
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Bestand Ansicht Entenberg
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Visualisierung Ansicht Entenberg
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Bestand Ansicht Ringoldsberg
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Visualisierung Ansicht Ringoldsberg
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Bestand  Ansicht St2375 nördlich Schönau
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3D-Modell - Südost
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